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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §34;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 23/2003, 519-523;

Rechtssatz

Die Anscha;ung eines seiner Natur nach langlebigen Wirtschaftsgutes stellt noch keinen verlorenen Aufwand und

damit keine Vermögensminderung dar, sondern bewirkt nur eine sogenannte Vermögensumschichtung. Der Umstand

der intensiven Benützung eines Musikinstrumentes durch einen heranwachsenden Jugendlichen zum Zwecke der

musikalischen Ausbildung rechtfertigt noch nicht, die Anscha;ung eines solchen Wirtschaftsgutes im

Anwendungsbereich des § 34 EStG als atypisch iS eines von vornherein verlorenen Aufwandes zu qualiAzieren (Hinweis

E 11.1.1980, 513/79).
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